
wand und jede Verzögerung des Verfahrens sind zu 
vermeiden, weil das die Wirksamkeit einer schnellen 
staatlichen Reaktion auf Gesetzesverletzungen erheb
lich mindern kann.
Die Abgabe von Verfahren an die gesellschaftlichen 
Gerichte in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen ist 
ein wichtiger Faktor für die Festigung der sozialisti
schen Demokratie. Es darf daher keine Sache, die in 
die Zuständigkeit der gesellschaftlichen Gerichte ge
hört, im Strafbefehlsverfahren erledigt werden, etwa 
unter dem Gesichtspunkt, daß eine schnelle Entschei
dung des staatlichen Gerichts die gesellschaftliche Wir
kung des Verfahrens erhöht. Eine solche Arbeitsweise 
negiert die bewußtseinsbildende Kraft der gesellschaft
lichen Gerichte und mißachtet deren bisherigen Erfolge 
bei der Bekämpfung geringfügiger Straftaten. Sie för
dert nicht die schöpferische Aktivität der Werktätigen 
und ist daher in der sozialistischen Rechtspflege ohne 
jede Berechtigung.
Auch bei der Anwendung des beschleunigten Verfah
rens sind die gesetzlichen Voraussetzungen (§ 257 StPO) 
genau zu beachten. Die Beschränkung seiner Anwen
dung auf die in dieser Bestimmung genannten Fälle 
dient der Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
und der strikten Wahrung der Rechte der Bürger. Wird 
diese Verfahrensart über den gesetzlich zulässigen 
Rahmen hinaus angewandt, dann besteht immer die 
Gefahr einer oberflächlichen Arbeit und der Ein
schränkung des Rechts des Angeklagten auf Verteidi
gung. Das aber ist mit den Grundprinzipien der sozia
listischen Rechtspflege unvereinbar. Von dieser Ver
fahrensart ist daher — ebenso wie von der Abkürzung 
der Ladungsfrist (§ 204 Abs. 2 StPO) — nur nach sorg
fältiger Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und 
bei gegebener gesellschaftlicher Notwendigkeit (d. h. im 
Interesse verstärkter gesellschaftlicher Wirksamkeit) 
Gebrauch zu machen.

Qualifizierte Leitung der Rechtsprechung
Bei der weiteren Auswertung des VIII. Parteitages 
durch die Mitarbeiter der Gerichte kommt es insbeson
dere darauf an, durch eingehendes Studium der Ma
terialien tiefer in die erörterten Probleme einzudrin
gen und die dabei gewonnenen Erfahrungen und Er
kenntnisse für die gerichtliche Tätigkeit zu nutzen. 
Solche Probleme wie die wachsende Führungsrolle der 
Arbeiterklasse, die Rolle des Staates und des Rechts, 
die Festigung des demokratischen Zentralismus und 
des Ausbaues der sozialistischen Demokratie sowie die 
strikte Sicherung der Rechte der Bürger müssen in ih
rem theoretischen Inhalt erfaßt und geklärt werden — 
dazu muß auch die Fachpresse beitragen — und zu kon
kreten Schlußfolgerungen zur Verbesserung der Arbeit 
führen. Das muß zugleich der politisch-ideologischen 
Erziehung aller Mitarbeiter und - ihrer politisch
fachlichen Qualifizierung dienen. Dabei bedürfen ins
besondere die Kreisgerichte einer solchen Anleitung, 
daß sie daraus konkrete Schlußfolgerungen für ihre 
Tätigkeit ziehen können. Die Anleitungstätigkeit der 
Bezirksgerichte muß zu ständigen persönlichen Kon
takten zwischen den Richtern der Bezirks- und Kreis
gerichte führen, weil im persönlichen Gespräch am 
ehesten gute Erfahrungen und Erkenntnisse vermittelt 
und Unklarheiten und Unsicherheiten überwunden 
werden können. Dabei geht es vor allem darum, die 
gerichtliche Tätigkeit so zu verbessern, daß die Ergeb
nisse für die Bevölkerung spürbar werden; denn nur 
dadurch kann die Wirksamkeit der Rechtsprechung ge
hoben werden.
Um zu vermeiden, daß bei dem Bestreben um eine ra
tionelle und differenzierte Arbeitsweise Mißverständ
nisse der oben geschilderten Art auftreten, ist in der

gesamten Anleitung immer wieder hervorzuheben, daß 
auch bei solchen Verfahren zentrale Festlegungen und 
Orientierungen, wie sie z. B. im Beschluß des Ple
nums des Obersten Gerichts zu Fragen der gerichtli
chen Beweisaufnahme und der Wahrheitsfindung im 
sozialistischen Strafprozeß vom 30. September 1970 
(NJ-Beilage 5/70 zu Heft 22), in den Materialien der 
22. Plenartagung des Obersten Gerichts zu Problemen 
der Strafzumessung vom 19. März 1969 (NJ 1969 S. 
264 ff.), in den Materialien der 16. Plenartagung zu 
Problemen der gerichtlichen Tätigkeit vom 18. Okto
ber 1967 (NJ 1967 S. 697 ff.) und auf den dezentrali
sierten Tagungen des Obersten Gerichts mit den Di
rektoren der Kreisgerichte/8/ gegeben worden sind, zu 
beachten sind.
Auch die Leitung der Rechtsprechung muß auf ein Ni
veau gehoben werden, das den Anforderungen des 
VIII. Parteitages gerecht wird. Leitung der Rechtspre
chung ist politische Führung von Menschen. Jede Lei
tungsaufgabe muß deshalb verständlich und über
schaubar sein, denn sie muß von Menschen in gesell
schaftliche Wirklichkeit umgesetzt werden. Bei jeder 
Aufgabenstellung muß beurteilt und festgelegt werden, 
was verändert werden muß, und es müssen die Pro
bleme aufgedeckt werden, die die Entwicklung einer 
vorbildlichen Praxis hemmen. Dabei muß real einge
schätzt werden, welche Kräfte zur Lösung der gestell
ten Aufgabe zur Verfügung stehen und welcher Zeit
aufwand notwendig ist. Die Forderung des VIII. Par
teitages zur Verbesserung der Qualität der Beschlüsse 
der Volksvertretungen, „daß konkreter festgelegt wird, 
was von wem in welcher Frist mit welchem Ziel zu 
tun ist und wer mit wem dabei zusammenzuarbeiten 
hat“,/9/ gilt in vollem Umfang auch für die Leitung der 
Rechtsprechung.
Die reale Beurteilung einer notwendigen Aufgaben
stellung ist nur auf der Grundlage einer Analyse des 
bestimmten Sachgebiets möglich. Bei solchen Analysen 
gewinnt die operative Arbeit zunehmende Bedeutung. 
Ebenso wie die Richter der Bezirksgerichte müssen 
auch die Richter des Obersten Gerichts enge Kon
takte zu den Richtern der Kreis- bzw. Bezirksgerichte 
hersteilen. Nur wenn Untersuchungen und Anleitungen 
durch das persönliche Gespräch mit dem für die Durch
führung einer Aufgabe verantwortlichen Richter er
gänzt werden, wird die Leitung effektiv sein. Deshalb 
müssen sich insbesondere die Leitungskader der Ge
richte durch persönliche Aussprachen einen genauen 
Überblick über den politisch-ideologischen Stand, über 
die Qualifikation und über die Auffassungen eines je
den Richters verschaffen, damit sie reale Aufgaben 
stellen können und wissen, was von wem in welcher 
Zeit verlangt werden kann. Solche Aussprachen tragen 
dazu bei, die Qualität der Leitungsentscheidung zu ver
bessern und eine differenziertere Lösung von Proble
men und Aufgaben zu sichern. Gleichzeitig sind solche 
Aussprachen geeignet, die Verantwortung bei den be
treffenden Richtern für die Verwirklichung der ge
stellten Aufgabe zu fördern. Das wird schließlich dazu 
beitragen, daß sich diese Verantwortung auch in jeder 
Entscheidung dieses Richters zeigt.
Die Bezirksgerichte haben bereits in der Vergangen
heit bei der langfristigen Planung und Vorbereitung 
der Plenartagungen des Obersten Gerichts mitge
wirkt. Auch bei der Ausarbeitung von Konzeptionen 
für die Durchführung von Plenartagungen waren sie 
in gewissem Umfang beteiligt. Trotzdem mußte wieder
holt festgestellt werden, daß Richtlinien und Beschlüsse

/8/ Vgl. Toeplitz, „Grundfragen der Leitungstätigkeit der 
Кreisgerichte“, NJ 1971 S. 1 ff.
/9/ Vgl. Bericht des Zentralkomitees an den VIII. Parteitag der 
SED, a. a. O., S. 66.
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